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Zusammenfassung: 
 

Im Dezember 2007 hat Architekten über Grenzen die Öffentlichkeit in 

Vorarlberg erstmals auf gefährliche Zustände in einem Kinderhaus in 

Cuenca / Ecuador aufmerksam gemacht, welches durch die Caritas 

Vorarlberg und das Land Vorarlberg finanziert wurde. Dies betrifft vor 

allem Trinkwasserversorgung, Hygienesicherung und Brandschutz. 

 

Der Direktor der Caritas Vorarlberg, Herr Peter Klinger, hat bis heute alle 

Vorwürfe umfassend dementieren lassen. Er legte dazu etliche 

Stellungnahmen vor allem von Sozialbehörden vor, die in keiner Weise 

irgendwelche substanziellen und detaillierten Informationen zur 

technisch-baulichen Sicherheitssituation enthalten. Zu vielen wichtigen 

Sachverhalten (z.B. Hygienesicherung) geben die Papiere überhaupt 

keine Auskunft. Zudem weigerte sich der Direktor, einen Bericht, den 

das Land Vorarlberg als Mitfinanzierer der Anlage zur Stellungnahme für 

uns anforderte, an uns auszuhändigen. Wir entsandten daraufhin 

umgehend einen Architekten unserer Organisation nach Ecuador um die 

aktuelle Situation zu überprüfen. Ergebnis: 

Entgegen den öffentlichen Darstellungen des Direkto rs der Caritas 

Vorarlberg hat das gesamte Gelände bis heute keiner lei 

Trinkwasserversorgung, keine sichere Fäkalienentsor gung und 

keinen ausreichenden Brandschutz.  

Darunter leiden zur Zeit etwa 40 Kinder. Architekten über Grenzen 

musste bei Ankunft auf dem Gelände als allererste Maßnahme eine 

mobile Trinkwasser-Nothilfe installieren. Ein Kinderarzt in Ecuador 

bestätigte uns Kindererkrankungen aufgrund der desolaten hygienischen 

Zustände. 

Aktuell wird auch noch ein von uns angeforderter Bericht der Feuerwehr 

in Cuenca durch die Partnerorganisation der Caritas in Ecuador nicht an 

uns ausgehändigt, obwohl dies vor Ort so abgestimmt war. 

 

Da das Land Vorarlberg die Anlage mitfinanziert hat , bitten wir alle 

Landtagsabgeordneten gemeinsam mit uns, eine wirksa me und 

dauerhafte öffentliche Kontrolle sicherzustellen, u m die zeitnahe 

und sichere Implementierung dieses Kinderhaus-Proje ktes zu 

erreichen.   

Wir sind gerne bereit, die Abgeordneten und das Land Vorarlberg dabei 

fachlich zu unterstützen.   
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1. Darlegung des Projektes und des 
Projektverlaufs Kinderhaus Cuenca / Ecuador 
 

Im Juli 2004 wurde Architekten über Grenzen von Vertretern des 

Hilfsvereins Lucecita e.V. (München) um Mithilfe bei der Realisierung 

eines Kinderhauses für benachteiligte Kinder aus Cuenca / Ecuador des 

Kinderprojektes Fundación Corazones Fraternos, kurz: CORFRA, 

gebeten. Ein Grundstück war gefunden, eine erste Gebäudeplanung 

existierte und die Auslandshilfe der Caritas Vorarlberg hatte 77.000 US-

Dollar an Finanzhilfe zugesagt (die entsprechende E-Mail der 

Auslandshilfe der Caritas Vorarlberg liegt Architekten über Grenzen vor). 

 

Aufgrund des ungewöhnlichen Vorgehens, dass Mitarbeiter der 

Auslandshilfe der Caritas Vorarlberg ohne weitere Prüfungen solche 

Beträge zusagten, entsandte Architekten über Grenzen im Juli 2005 

einen Architekten nach Ecuador, um das Grundstück näher in 

Augenschein zu nehmen. Ergebnis: Es handelte sich um ein extrem 

steiles Hanggrundstück, stark abrutschgefährdet, von dessen Bebauung 

Architekten über Grenzen der Caritas Vorarlberg dringend abriet. Bereits 

hier wurden erhebliche Probleme bei der Projektbearbeitung von 

Auslandsprojekten durch Mitarbeiter der Caritas Vorarlberg sichtbar. 

Bei diesem Vor-Ort-Termin in Cuenca, am 04. Juni 2005, lernten wir 

erstmals auch die Leiterin des Kinderprojektes, Frau Maria Mercedes, 

persönlich kennen.  

 

Architekten über Grenzen erarbeitete mit den beteiligten Gruppen 

daraufhin zunächst einmal ein Raumprogramm, um der Caritas 

Vorarlberg und den anderen beteiligten Hilfsvereinen eine Vorstellung 

davon zu geben, welche Gebäudedimensionen für die sorgsame 

Unterbringung von 40 Kindern benötigt werden. 

 

Kurz darauf drang eine Mitarbeiterin der Auslandshilfe der Caritas 

Vorarlberg in einer E-Mail (liegt Architekten über Grenzen ebenfalls vor) 

darauf, die Gelder schnell auszugeben, da sie ansonsten zu verfallen 

drohten. Zum Ankauf vorgeschlagen wurden mehrere Häuser in Cuenca, 

die nicht im Ansatz zur Unterbringung von etwa 40 Kindern ausreichten, 

von der Bausubstanz und der baulichen Sicherheit ganz abgesehen. 

Wiederum wurden erhebliche Probleme bei der Bearbeitung von 

Auslandsprojekten durch Mitarbeiter der Caritas Vorarlberg sichtbar. 
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Daraufhin reiste im Februar 2006 auf eigene Initiative eine Vertreterin 

des Hilfsvereins Lucecita e.V. nach Ecuador, um eine Möglichkeit der 

angemessenen Kinderunterbringung zu finden. Sie fand ein Gelände 

außerhalb Cuencas, das bislang touristisch genutzt wurde. Der bisherige 

Eigentümer war zum Verkauf bereit, entweder eines Teilgrundstückes 

oder des gesamten Grundstückes. Alle wesentlichen Gebäude befanden 

sich auf dem Teilgrundstück, das Gesamtgrundstück umfasste nur noch 

ein zusätzliches, nicht nutzbares, steiles Waldhanggrundstück, so dass 

ein Ankauf des Gesamtgrundstücks überhaupt nicht notwendig erschien. 

Die Variante des Teilgrundstücks sollte 250.000 US-Dollar kosten, die 

Variante des Gesamtgrundstücks kostete nach Verhandlungen 

schließlich 290.000 US-Dollar (schriftliche Angabe der Caritas 

Vorarlberg). Die Vertreterin des Vereins Lucecita e.V. und Architekten 

über Grenzen empfahlen übereinstimmend nur den Ankauf des 

Teilgrundstücks, Mitarbeiter der Caritas Vorarlberg erwarben entgegen 

diesen Empfehlungen über die örtliche Partnerorganisation das 

Gesamtgrundstück.  40.000 zusätzliche US-Dollar sind hier ohne 

jeden zwingenden Grund ausgegeben worden.  Dieses zusätzliche 

Gelände hat nicht nur eine erhebliche Summe gekostet, sondern dürfte 

in Zukunft auch Folgekosten haben, die zu einer finanziellen Belastung 

für das Projekt werden können. 

Dem steht gegenüber, dass die Caritas Vorarlberg auf ihrer eigenen 

Internetseite mit Effizienz wirbt und für das Projekt nach Angaben von 

Herrn Gerhard Hagen vom Amt der Vorarlberger Landesregierung 

15.000 Euro öffentliche Steuermittel des Landes Vorarlberg in Anspruch 

nahm. Diese öffentlichen Gelder hätten an anderer Stelle sicher sehr viel 

sinnvoller eingesetzt werden können. 

 

Als die Verwendung öffentlicher Steuermittel erst viel später in Kenntnis 

von Architekten über Grenzen geriet, war es bereits zu spät, um das 

Land Vorarlberg zur präventiven Einsatzprüfung dieser Mittel zu 

veranlassen. Gleichzeitig war es den beteiligten Hilfsvereinen, die 

insgesamt 20.000 Euro für das Projekt gesammelt hatten, nicht möglich, 

das gespendete Geld für die Immobilie einzusetzen. Denn die Caritas 

Vorarlberg erwarb das Grundstück nicht direkt für das Kinderprojekt 

CORFRA, sondern für ihre Partnerorganisation in Ecuador, die Vicaría 

de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cuenca, kurz: Pastoral Social. 

Diese sollte die Anlage dann an das Kinderprojekt vermieten. Nachdem 
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klar wurde, welchen Mietvertrag die verantwortlichen Mitarbeiter der 

Caritas Vorarlberg ganz wesentlich mitbestimmt hatten, waren die 

anderen Hilfsvereine von der Projektunterstützung abgeschnitten. Dieser 

Mietvertrag, der sich im Anhang dieses Berichts befindet, ist jährlich 

ohne Angaben von Gründen kündbar. Das bedeutete von Anbeginn an 

ein hohes Risiko und keine Planbarkeit für den Mieter als Träger des 

Kinderprojektes und für die unterstützenden  Hilfsvereine. 

Dieses Risiko war für die Hilfsvereine viel zu hoch, denn die 

Konsequenz hätte sein können, dass 20.000 Euro in Gebäude oder 

Gelände investiert werden und die Partnerorganisation der Caritas 

Vorarlberg in Ecuador dem Projekt dann kündigt. In dem identischen 

Risiko stecken zur Zeit die 15.000 Euro des Landes Vorarlberg. Mit 

diesem Problem setzt sich Kapitel 3 dieses Berichtes ausführlich 

auseinander. 

 

Im Frühjahr 2006, lange vor dem Ankauf der Anlage und direkt vor einer 

Inspektionsreise einer Mitarbeiterin der Auslandshilfe der Caritas 

Vorarlberg bezüglich des Objektes, wies Architekten über Grenzen 

schriftlich darauf hin, dass das Anwesen umfassend überprüft werden 

muss. 

Dies geschah in der Folge jedoch nicht, sondern der Leiter der 

Auslandshilfe der Caritas Vorarlberg, Herr Martin Hagleitner-Huber, 

setzte sich über alle Bedenken hinweg und die Mitarbeiter der Caritas 

Vorarlberg gaben die Gelder zum Erwerb über die ecuadorianischen 

Partnerorganisationen der Caritas Vorarlberg frei ohne eine einzige 

sicherheitstechnische Überprüfung vorgenommen zu haben oder auch 

nur Einschaltung staatlich und technisch autorisierter Institutionen vor 

Ankauf veranlasst zu haben. Abermals innerhalb kürzester Zeit zeigten 

sich eklatante Probleme bei der Bearbeitung von Auslandsprojekten 

durch Mitarbeiter der Caritas Vorarlberg. 

 

Architekten über Grenzen wandte sich daraufhin erneut schriftlich an 

den Leiter der Auslandshilfe der Caritas Vorarlberg, Herrn Martin 

Hagleitner-Huber und forderte ihn auf, dafür Sorge zu tragen, dass vor 

dem für Oktober 2006 geplanten Einzug der Kinder alle 

Sicherheitsvoraussetzungen gegeben sind. Der Leiter der Auslandshilfe 

ignorierte auch dies bedauerlicherweise wiederum vollständig. Im 

Herbst 2006 zogen etwa 40 Kinder in ein auch mit Mi tteln 

Vorarlberger Steuerzahler finanziertes Kinderhaus e in, das in 
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keinerlei Hinsicht sicherheitstechnisch überprüft w ar und dessen 

Mietvertrag erhebliche Risiken barg.  

 

Architekten über Grenzen wandte sich daraufhin an den Direktor der 

Caritas Vorarlberg, Herrn Peter Klinger, mit der Bitte umgehend für 

Sicherheit auf dem Anwesen und für eine andere Mietvertragssituation 

Sorge zu tragen. 

 

Der Direktor der Caritas Vorarlberg antwortete uns am 17.April 2007, 

wörtlich, Zitat: 

 

„Ich möchte jedoch darauf hinweisen, dass betreffend der Sicherheit der 

Kinder hier die Stiftung CORFRA in erster Linie Sorge zu tragen hat.“  

 

Damit wurde die Verantwortlichkeit für die Sicherheit der Kinder vor Ort 

schlichtweg umgedreht und dem auf Hilfe angewiesenen Partner 

zugewiesen, der nur Mieterin ist, nämlich das Kinderprojekt CORFRA, 

das dazu schon finanziell gar nicht in der Lage ist. 

 

Bezüglich den Gebäudesicherheitsaspekten geht es nicht um 

Instandsetzungen (wie sie im Mietvertrag von der CORFRA gefordert 

werden), sondern um die Schaffung grundlegender Voraussetzungen für 

den sicheren und dauerhaften Aufenthalt von etwa 40 Kindern und ihren 

Betreuerinnen. 

 

Im Mai 2007, unmittelbar vor einer Reise des Direktors der Caritas 

Vorarlberg auf das Gelände in Ecuador, sandte Architekten über 

Grenzen ihm eine detaillierte Brandschutzstellungnahme, die unterlegt 

war mit Bildmaterial eines ehemals im Projekt tätigen Volontärs, der zum 

Jahreswechsel 2006 / 2007 auf der Anlage war, mit der dringenden 

Aufforderung um sofortige Nachbesserung. Auf diese 

Brandschutzstellungnahme erhielt Architekten über G renzen nicht 

einmal mehr eine Antwort des Direktors der Caritas Vorarlberg.  Im 

November 2007, nach einem Aufenthalt einer anderen Vertreterin des 

Vereins Lucecita e.V. auf dem Gelände in Cuenca / Ecuador, bei dem 

offensichtlich wurde, dass die Auslandshilfe der Caritas Vorarlberg 

nichts unternommen hatte, nicht einmal metertiefe Gruben wenigstens 

abgesperrt oder zugeschüttet hatte oder auch nur lose Dachziegel von 

den Dächern entfernt hatte, wandte sich Architekten über Grenzen in 
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einem letzten vertraulichen Brief an Bischof Dr. Elmar Fischer mit der 

Mitteilung, dass sich Architekten über Grenzen im Falle weiterer 

Untätigkeit an die Vorarlberger Öffentlichkeit wenden werde. 

 
 

 
 
Bilder November 2007: 
 
Nicht abgesperrte, metertiefe Gruben (oben) 
gefährden die Kinder über ein Jahr lang ebenso 
wie lose auf den Dächern liegende Dachziegel 
(oben rechts) und förmlich zusammenbrechende 
Dächer von Nebengebäuden (rechts). 

 

 

 

Daraufhin meldete sich der Direktor der Caritas Vorarlberg telefonisch 

bei Architekten über Grenzen, war aber nicht bereit, uneingeschränkt die 

umgehende Nachbesserung der bestehenden Sicherheitsmängel für die 

Kinder schriftlich zuzusichern. Am 07. Dezember 2007 trat Architekten 

über Grenzen daraufhin mit einer Pressemitteilung über APA an die 

Öffentlichkeit in Vorarlberg. Der Direktor der Caritas Vorarlberg 

dementierte die Vorwürfe heftigst. Am 07. Dezember gab er schriftlich 

gegenüber der Presse und Öffentlichkeit in Vorarlberg eine 

Stellungnahme ab, unter anderem folgenden Wortlauts, Zitat: 

 

 „Die von Architekten über Grenzen bemängelten Punkte wurden 

eingehend geprüft.“ „Das Ergebnis liegt vor und es konnten keine 

Risikopunkte bestätigt werden.“ 

 

Ferner, wörtlich, Zitat: 

 

„Es bestehen keine Mängel bezüglich der Standards im Bereich der 

Kindersicherheit.“ 
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Diese Aussagen sind wissentlich falsch und daher außerordentlich 

problematisch, zumal der Direktor der Caritas Vorarlberg die Anlage nur 

wenige Monate zuvor persönlich gesehen hatte. Die sogenannte 

Sicherheitsüberprüfung ließ er seinerzeit durch die Sozialleiterin des 

Kinderprojektes durchführen, die dafür gar nicht ausgebildet ist und 

dementsprechend auch in keiner Weise detailliert auf die von uns 

benannten Problempunkte eingehen konnte. Hinzu kommt, dass der 

Direktor der Caritas Vorarlberg diese Stellungnahme erst im November 

2007 anforderte, als wir bereits angekündigt hatten, nötigenfalls an die 

Öffentlichkeit zu gehen. Zu diesem Zeitpunkt lag ihm unsere 

Brandschutzstellungnahme aber bereits seit Mai 2007 vor, also seit 

sechs Monaten, und er hatte nichts unternommen. Viele Fragen wirft 

neben den Inhalten auch das von der Sozialleiterin unterzeichnete 

Dokument an sich auf. Es wurde über das Faxgerät der Vor-Ort-

Partnerorganisation der Caritas Vorarlberg, der Pastoral Social gefaxt 

und nicht beispielsweise über die E-Mail der Sozialleiterin selbst. Über 

diese E-Mail – auch mit gescannten Anhängen – hält sie üblicherweise 

alle anderen Kontakte. Dieser Sachverhalt dürfte nach dem Vorlauf des 

Projektes kaum nur technische Gründe haben. Es steht daher selbst die 

Frage im Raum, inwieweit die Pastoral Social, respektive die Caritas 

Vorarlberg hier auch inhaltlich eingewirkt haben. Gemäß Faxkennung 

wurde das Fax am 22.11.2007 gefaxt. Das Dokument selbst ist aber auf 

den 01. Dezember 2007 datiert, was überhaupt nicht zusammenpasst 

und auch keinem Irrtum oder einer Verwechslung geschuldet sein kann. 

Wir haben daher schon an den Umständen des Zustandekommen des 

Dokuments erhebliche Zweifel. 

Neben der Tatsache also, dass die Verfasserin des Dokuments zu solch 

weitreichenden technischen Stellungnahmen weder befugt noch befähigt 

ist, was der Direktor der Caritas Vorarlberg wusste, wirft auch das 

Dokument selbst und die Umstände unter denen es verfasst und 

gesendet wurde, zahlreiche Fragen auf. Und hinzu kommt natürlich 

folgender Sachverhalt: Wäre die Lage vor Ort so problemlos gewesen, 

wie der Direktor der Caritas Vorarlberg sie darstellte, hätte er auch nicht 

umgehend nach unserem Schritt an die Öffentlichkeit erste bauliche 

Maßnahmen in Ecuador einleiten müssen. Er tat aber genau das, 

während er der Öffentlichkeit den Anschein vermittelte, vor Ort sei alles 

in bester Ordnung. 
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Gegenüber der Öffentlichkeit führte er weiter aus, Zitat: 

 

 „Eine adäquate Sickergrube in der angemessenen Größe wurde von 

der Caritas Vorarlberg finanziert. Ebenso wurde ein Gerät für die 

Verbesserung des Trinkwassers angekauft, um die 

Trinkwasserversorgung der Kinder optimal zu gewährleisten.“ 

 

Auch das war eine Suggerierung falscher Tatsachen. Architekten über 

Grenzen traf selbst noch fünf Monate nach diesen Aussagen vor Ort 

leider auf das exakte Gegenteil. Weder eine adäquate Sickergrube noch 

eine Verbesserung der Trinkwassersituation waren erfolgt. 

Zur Brandsicherheit auf dem Gelände äußerte sich der Direktor der 

Caritas Vorarlberg im Dezember 2007, wörtlich, Zitat: 

 

„Die Feuersicherheit ist durch ein eigenes Feuerlöschsystem sowie 

durch drei vorhandene Feuerwehren in der Stadt Cuenca gewährleistet“. 

 

Architekten über Grenzen stellte später vor Ort fest, dass das Gelände 

erstens bei der örtlichen Feuerwehr überhaupt nicht offiziell umgemeldet 

war, dass zweitens die verantwortlichen Mitarbeiter der Caritas 

Vorarlberg zu keinem Zeitpunkt eine Praxisüberprüfung der 

Funktionsfähigkeit der Feuerlöschanlagen hatten vornehmen lassen und 

dass drittens das Gelände über eine halbe Stunde PKW-Fahrzeit, 

inklusive Erdpiste von der nächsten Feuerwache entfernt liegt (siehe 

hierzu auch Bilder im Anhang Seite 40 und 41). Ein schneller 

Rettungseinsatz ist bei diesen Distanzen ausgeschlossen. Hier haben 

die Kinder im Feuerfall nur eine Chance, wenn präventive Rauchmelder 

installiert sind, Rettungswege vorhanden und gekennzeichnet sind und 

die Feuerlöschanlage funktionsfähig ist, was auch den 

Mindestanforderungen der Feuerwehr in Cuenca / Ecuador entspricht. 

 

Und schließlich ließ der Direktor der Caritas Vorarlberg auch folgende 

Aussage bezogen auf unsere Organisation verbreiten, Zitat: 

 

„Zu keinem Zeitpunkt bestand ein Kontakt zu der Leiterin des 

Kinderdorfs, Maria Mercedes.“ 

 

Dies ist schlicht falsch. Wie erwähnt, waren wir am 04. Juni 2005 mit 

einem Architekten in Cuenca / Ecuador und lernten dabei die Leiterin 
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des Kinderprojektes, Frau Maria Mercedes, persönlich kennen. Warum 

der Direktor der Caritas Vorarlberg zu diesem Sachverhalt die 

Öffentlichkeit bewusst falsch informierte und damit falsche Tatsachen 

suggerierte, erschließt sich uns nicht. Er hätte es vor allem auch besser 

wissen müssen, denn am exakt gleichen Tag, am 04. Juni 2005, saß 

seine eigene Mitarbeiterein, Frau Irene Kurz, in einem mehrstündigen 

Arbeitsworkshop unserer Organisation in Freiburg im Breisgau. Sie war 

über unseren zeitgleichen Besuch vor Ort in Cuenca / Ecuador 

umfassend informiert und wurde hierüber auch fortlaufend unterrichtet.  

 

Trotz der Dementis des Direktors der Caritas Vorarlberg griffen mehrere 

Redakteure in Österreich das Thema auf. Zu diesem Zeitpunkt hatte der 

Direktor der Caritas Vorarlberg mehrere Papiere aus Ecuador 

angefordert, möglicherweise um sich selbst abzusichern, nicht aber etwa 

um endlich die klaren Gefahren für die Kinder zu beseitigen.  Alle seine 

Papiere, die er APA präsentierte, datieren auf den November 2007, also 

über ein Jahr nach dem Einzug der Kinder. Hinzu kommt, dass der 

Großteil dieser Papiere sich gar nicht mit der bautechnischen Situation 

auf dem Gelände befasste, sondern mit der sozialen Situation. Die 

verantwortlichen Mitarbeiter der Caritas Vorarlberg vermischten 

durchgängig die sozialen und die technischen Aspekte des Projektes. 

Die diesbezüglichen Stellungnahmen waren weitgehend völlig 

unbrauchbar.  

 

Durch den Gang an die Öffentlichkeit in Vorarlberg gelangte Architekten 

über Grenzen in Kenntnis, dass das Land Vorarlberg das Projekt 

mitfinanziert hatte. Diesem Sachverhalt, den die Mitarbeiter der Caritas 

Vorarlberg zu keinem Zeitpunkt erwähnt hatten, gingen wir sofort nach. 

 

Im Dezember 2007 nahm Architekten über Grenzen erstmals Kontakt zu 

Herrn Gerhard Hagen auf, der die Koordination über das Amt der 

Vorarlberger Landesregierung innehatte. Der Leiter der Auslandshilfe 

der Caritas Vorarlberg hatte zu diesem Zeitpunkt seinerseits bereits 

Kontakt zu ihm aufgenommen und auch gegenüber Herrn Hagen, als 

offiziellem Vertreter des Landes Vorarlberg, die detaillierten 

Gefahrenhinweise von Architekten über Grenzen offensichtlich 

zurückgewiesen. Herr Gerhard Hagen machte dann in einer E-Mail vom 

10. Januar 2008 an Architekten über Grenzen den Vorschlag, dass die 

Caritas Vorarlberg einen Bericht zu der Situation erstelle und dieser 
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Bericht dann zur Stellungnahme an Architekten über Grenzen 

weitergeleitet werde. 

 

Zitat Herr Gerhard Hagen, E-Mail vom 10. Januar 2008 an Architekten 

über Grenzen: 

 

„Mein Vorschlag zur Vorgehensweise wäre: 

 

- Einholung eines schriftlichen Berichtes der Caritas über die 

gesetzten Maßnahmen im Kinderheim in Cuenca und den damit 

erreichten Verbesserungen 

- Stellungnahme Ihrerseits zu diesem Bericht 

- Vereinbarung eines Gesprächstermins mit Ihnen und der Caritas 

Vorarlberg (falls noch notwendig)“ 

 

Architekten über Grenzen stimmte diesem Vorschlag zu und war umso 

erstaunter, am 14. Februar 2008 von Herrn Gerhard Hagen in einer E-

Mail mitgeteilt zu bekommen, dass die – wörtlich – „Geschäftsführung 

der Caritas Vorarlberg“ nicht bereit sei, den Bericht auszuhändigen. 

 

Zitat Herr Gerhard Hagen, E-Mail vom 14. Februar 2008 an Architekten 

über Grenzen: 

 

„Ich habe heute mit der Caritas Vorarlberg telefoniert. Die 

Geschäftsführung der Caritas Vorarlberg gibt den Bericht von der 

CORFRA nicht aus der Hand.“ 

 

Eine Organisation wie die Caritas Vorarlberg, die alle Vorwürfe bestreitet 

und mit Transparenz auf ihrer eigenen Internetseite wirbt, gab einen 

sehr wichtigen Bericht zur Kindersicherheit nicht aus der Hand. Das 

schien uns dann in der Tat hochproblematisch. 

 

Architekten über Grenzen erinnerte Herrn Gerhard Hagen an seinen 

eigenen Vorschlag, dass dieser Bericht ja nun genau zum Zwecke der 

Aushändigung an uns erstellt werden sollte. Ferner an seine schriftliche 

Zusicherung und an seine Rolle als öffentlicher Mittelgeber, der unter 

öffentlicher Kontrolle steht. Im März 2008 erreichte Architekten über 

Grenzen dann ein Schreiben von Herrn Gerhard Hagen, datiert auf den 

11.03.2008, mit einigen, wenigen Anlagen, möglicherweise aus dem 
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Bericht der Caritas Vorarlberg. Wiederum wurden hauptsächlich 

Stellungnahmen zur Sozialsituation auf dem Gelände vorgelegt. Wieder 

wurde keine einzige Stellungnahme einer in der Stad t Cuenca 

autorisierten und für das Gelände direkt zuständige n lokalen Feuer-  

und Brandschutzinstitution vorgelegt und wieder kei ne einzige 

Stellungnahme einer autorisierten und lokal zuständ igen 

Hygienebehörde, wieder ging keine einzige Stellungn ahme 

detailliert auf unsere Gefahrenhinweise ein.  

 

Herr Gerhard Hagen vom Amt der Vorarlberger Landesregierung schrieb 

uns zu dem Bericht der Caritas Vorarlberg, den er entgegen seinen 

Zusicherungen gegenüber uns, aus uns nicht bekannten Gründen, unter 

Verschluss hielt, Zitat: 

 

„Der Bericht der Caritas Vorarlberg ist an das Amt der Vorarlberger 

Landesregierung gerichtet und geht auf alle Fragen der Sicherheit ein. 

Für uns ist der Bericht schlüssig und nachvollziehbar.“  

 

Am 17.03.2008 schrieb Architekten über Grenzen daraufhin an Herrn 

Gerhard Hagen, Zitat: 

 

„Keine einzige Stellungnahme geht substantiell auf die von uns detailliert 

benannten Punkte ein.“ 

 

Wir erhielten daraufhin vom Amt des Landes Vorarlbe rg keinerlei 

Antwort mehr, sondern offensichtlich schien der Vor gang dort 

damit abgeschlossen.  

 

Nachdem also ein von einem öffentlichen Mittelgeber angeforderter 

Bericht zunächst komplett unter Verschluss gehalten wurde, wurde er 

schließlich unzureichend geprüft. Unsere dem Amt der Vorarlberger 

Landesregierung detailliert vorliegenden Gefahrenhinweise wurden 

durch die uns überlassenen Papiere in keiner Weise entkräftet. Ganz im 

Gegenteil gewannen wir den Eindruck, dass bei der Erstellung der 

Papiere außerordentlich oberflächlich gearbeitet wurde. Welche 

Probleme wir im Einzelnen in diesen Papieren sehen, haben wir im 

Anhang dieses Berichts detailliert dargelegt (siehe Anhang Seiten 35 bis 

39). Diese Probleme sind augenfällig und müssen bei aufmerksamer 

Durchsicht jedem prüfenden Blick sofort auffallen.  
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Diese Fakten veranlassten Architekten über Grenzen im April 2008 

schließlich erneut einen in Ecuador erfahrenen Architekten nach Cuenca 

/ Ecuador zu entsenden, diesesmal in Begleitung einer Vertreterin des 

Vereins Lucecita e.V., die das Projekt gut kennt. 

 

Die von unserem Architekten vorgefundene Situation stellte sich in 

vielen Punkten erheblich schlimmer dar, als wir es befürchtet hatten, 

was im nachfolgenden Kapitel 2 ausführlich dargelegt wird. 
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2. Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung von 
Architekten über Grenzen e.V., 17. – 22. April 2008  
in Cuenca / Ecuador  
 

Die Entsendung eines Architekten von Architekten über Grenzen folgte 

klaren Zielen: Insbesondere die Brandschutz-, die Hygiene- und die 

Trinkwassersituation auf dem Gelände, auf dem etwa 40 Kinder leben, 

sollten umfassend überprüft werden. Grundlage dieser Überprüfung 

waren zwingende Vorschriften der regionalen Behörden in Ecuador bzw. 

Cuenca sowie der UN, insbesondere der WHO in Genf, die seit vielen 

Jahren teilweise speziell für Entwicklungsländer aufgestellt werden.  

 

Der entsandte Architekt von Architekten über Grenzen nahm vor Ort 

zunächst Kontakt mit der direkt zuständigen lokalen Feuerwehrbehörde 

in Cuenca auf. Hierbei stellte sich heraus, dass die Anlage bei de r 

zuständigen Feuerwehr bislang nicht einmal auf den neuen 

Eigentümer umgemeldet, geschweige denn hinsichtlich  der neuen 

Nutzung überhaupt untersucht worden war (die offizi ellen 

Dokumente liegen Architekten über Grenzen vor).  

 

Architekten über Grenzen sorgte daraufhin sofort für einen Termin zur 

brandschutztechnischen Untersuchung der zuständigen 

Feuerschutzbehörde. Unser Architekt stimmte sich mit der präventiven 

Sicherheitsabteilung der zuständigen Feuerwehrbehörde ab, dass sie 

einen Bericht zur Brandschutzsituation erstellt. 

 

Als nächstes nahm der Architekt von Architekten über Grenzen Kontakt 

zu einem Kinderarzt in Cuenca auf, bei dem einige der Kinder, die auf 

der Anlage leben, seit längerem in Behandlung sind. Der Arzt hatte 

bereits früher den Verdacht geäußert, dass Krankheitsfälle der Kinder 

auf die völlig unzureichende Hygienesituation auf dem Gelände 

zurückzuführen seien. Auch für neuerliche Krankheitsfälle äußerte er 

diesen Verdacht. Wörtlich teilte er uns nun mit und bestätigte uns dies 

schriftlich, Zitat: 

 

 „Ich behandele die Kinder der Stiftung CORFRA seit mehreren Jahren, 

und, vor wenigen Monaten gab es verschiedene Kinder, die von 

Hautkrankheiten befallen waren, insbesondere „Dermatitis 
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impetiginizada“, die vermutlich auf das für die Körperpflege verfügbare 

Wasser zurückzuführen war.“ 

 

Nach diesen ersten Erkenntnissen, nahm der Architekt unserer 

Organisation schließlich eine unangekündigte, vollständige 

Untersuchung des Geländes vor. Rücksprachen erfolgten fortlaufend 

auch mit Architekten aus Ecuador. 

 

Hierbei stellten sich die schlimmsten Befürchtungen als Tatsache 

heraus. Die Mitarbeiter der Auslandshilfe der Caritas Vorar lberg 

waren überhaupt nur den wenigsten unserer essentiel len 

Nachbesserungsaufforderungen nachgekommen.   

 

Vollkommen desolat war die Trinkwasser- und Hygienesituation auf dem 

Gelände. Als unser Architekt in Begleitung der Vertreterin von Lucecita 

e.V. das Gelände betrat, wurden ihnen von herannahenden Kindern die 

eigenen Wasserflaschen aus den Händen genommen und die Kinder 

tranken ohne Unterlass. Auf dem gesamten Gelände befand sich 

keinerlei funktionierender Trinkwasseranschluss oder auch nur 

Trinkwasserbevorratung. Die erste Maßnahme unseres Architekten war 

die sofortige Beschaffung mobiler Trinkwassergeräte zur Versorgung der 

aktuell etwa 40 Kinder. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Bilder April 2008: 
 
Architekten über Grenzen lässt in einer förmlichen 
Nothilfe-Handlung sofort Trinkwasser auf das Gelände 
bringen. 
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Bei der Untersuchung der Trinkwassersituation auf dem Gelände stellte 

sich heraus, dass die Wasserhähne in den Kinderbädern, in denen sich 

die Kinder die Zähne putzen und Wunden auswaschen, und in den 

Küchen, in denen die Lebensmittel abgewaschen und Teller gespült 

werden, weder mit Trinkwasser noch mit überprüftem Grundwasser 

gespeist werden, sondern mit Wasser den Nutzern unbekannter 

Herkunft. Wie sich herausstellte, hat dieses Wasser hochgefährlichen 

Oberflächenkontakt. Die Trinkwasserinspektion von Architekten über 

Grenzen ergab, dass nicht einmal die internationale n 

Basisbestimmungen der WHO, die insbesondere für 

Entwicklungsländer gelten, eingehalten wurden. Die Aussagen des 

ecuadorianischen Kinderarztes bestätigten sich dami t 

vollumfänglich.   

 

Neben der ungeklärten Herkunft des Wassers waren auch Zisternen, 

Leitungen etc. belastet mit gefährlichen Verunreinigungen. Unser 

Architekt fand in den Wassersystemen erhebliche Verunreinigungen, die 

eine sehr große Gefahr für das Wasser darstellen. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
Bilder April 2008: 
 
Die Zisterne ist permanent geöffnet (links), schon dadurch werden starke Verunreinigungen von 
außen eingetragen. Hier schwimmt ein alter Handschuh in der Zisterne. Wasser unbekannter 
Herkunft läuft durch einen schwarzen Schlauch völlig unkontrolliert in die Zisterne (rechts). 
        .                  

 

Die Fäkalienentsorgung war gleichermaßen in katastrophalem Zustand. 

Als unser Architekt vor Ort eintraf, flossen ihm die Fäkalien bereits 

entgegen. Die Fäkalien liefen aus der Fäkaliengrube, über das 

Grundstück in den öffentlichen Straßenraum.  
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Bilder April 2008: 
 
Die viel zu kleine Fäkaliengrube ist bis zum 
Überlaufen voll (oben). Die Fäkalien fließen aus dem 
Grundstück in den öffentlichen Straßenraum (rechts).  

 

 

Der Direktor der Caritas Vorarlberg, Peter Klinger, schrieb Architekten 

über Grenzen zum Problem der Trinkwasserversorgung und der 

Fäkalien in einer E-Mail vom 23. November 2007 wörtlich, Zitat: 

 

„Wir sind auch in jüngster Vergangenheit dem Projekt Corfra sehr zur 

Seite gestanden – zum Beispiel zu den Themen Fäkalbecken sowie 

derzeit im Bereich Trinkwasserqualität in einem Umsetzungsprozess.“ 

 

Am 29. November 2007 wörtlich zur Fäkalsituation und zur 

Trinkwasserversorgung, Zitat: 

 

„Dafür wurde inzwischen in Zusammenarbeit mit unserer Organisation   

eine Lösung gefunden.“  

 

Am 07. Dezember 2007 dann gegenüber der Vorarlberger Presse und 

Öffentlichkeit das bereits erwähnte Zitat: 

 

„Eine adäquate Sickergrube in der angemessenen Größe wurde von der 

Caritas Vorarlberg finanziert. Ebenso wurde ein Gerät für die 

Verbesserung des Trinkwassers angekauft, um die 

Trinkwasserversorgung der Kinder optimal zu gewährleisten.“ 
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Während uns der Direktor der Caritas Vorarlberg schreibt, es seien 

Lösungen gefunden worden, herrschten auf dem Gelände vor Ort noch 

fünf Monate nach diesen Aussagen nicht haltbare hygienische Zustände.  

 

Architekten über Grenzen kann hier nur feststellen, dass die 

Öffentlichkeit in Vorarlberg auf diese Weise gleich mehrfach mit der 

Suggerierung falscher Tatsachen konfrontiert war. Das ist in hohem 

Maße problematisch und wird sicher nicht ohne Konsequenzen bleiben 

können. 

 

Auch die Überprüfung des Brandschutzes vor Ort ergab, dass immer 

noch gravierende und zahlreiche Sicherheitsmängel bestanden, u.a. 

waren immer noch keine zweiten Fluchtwege für die Kinder hergestellt. 

Fast zwei Jahre, nachdem wir die verantwortlichen Mitarbeiter der 

Caritas Vorarlberg darauf aufmerksam machten, waren nicht einmal 

einfachste Rauchmelder installiert, obwohl sie für wenig Geld in Cuenca 

problemlos erhältlich sind und von den Feuerwehren in Cuenca für 

solche Anlagen zwingend vorgeschrieben sind. 

Am 21. April 2008 traf der Architekt unserer Organisation vor Ort mit 

dem Leiter des Vor-Ort-Partners der Caritas Vorarlberg, der Pastoral 

Social, zusammen. Bei diesem Gespräch informierte unser Architekt den 

Leiter der Pastoral Social, Herrn Marco Martínez, darüber, dass die 

Feuerwehr in Cuenca einen Brandschutzbericht zum Gelände erstellen 

werde und er die Feuerwehr gebeten habe, auch uns diesen Bericht 

zuzusenden. Der Leiter der Pastoral Social sah darin kein Problem und 

willigte in dieses transparente Vorgehen ein. Am 16. Mai 2008, als unser 

Architekt schon wieder in Europa war, erreichte uns die Nachricht aus 

Ecuador, dass der Leiter der Pastoral Social bei der Feuerwehr in 

Cuenca persönlich vorstellig geworden war, um die Aushändigung des 

Berichtes an uns zu verhindern, was er gegenüber der Feuerwehr in 

Cuenca, nach deren eigener Auskunft, mit einer wissentlichen 

Falschaussage begründete. Es gelang ihm auf diese Weise tatsächlich, 

die Aushändigung dieses Berichtes, den unsere Organisation bei der 

Feuerwehr in Cuenca angefordert hatte, aufgrund seines 

Eigentümerstatus’ bis heute zu verhindern. 

Nachdem zunächst die Caritas Vorarlberg einen wichtigen Bericht nicht 

an uns aushändigte, wiederholte sich ein solcher Vorgang nun und auch 

durch die Partnerorganisation der Caritas Vorarlberg in Ecuador. 
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Als wir über diesen Sachverhalt sofort die Feuerwehr in Cuenca in 

Kenntnis setzten, zeigte diese sich außerordentlich irritiert über das 

Vorgehen der Pastoral Social und wir erhielten von der Feuerwehr 

schriftlich wichtige Informationen zu dem Bericht, den sie dem 

Eigentümer vor Ort ausgehändigt hatte. Nach diesen uns schriftlich 

vorliegenden Aussagen der Feuerwehr in Cuenca fehlen in der 

Gebäudeanlage vorgeschriebene Rauchmelder, es fehlen Feuerlöscher, 

es fehlen Fluchtwege / Markierungen, es fehlen Belüftungen für die 

improvisierten Gaskocheinrichtungen usw. und schließlich wird ganz 

generell zu der Anlage die sehr klare Aussage getroffen, Zitat: 

 

„...außerdem besteht ein hohes Brandrisiko in diesen Gebäuden.“ 

 

Diese Einschätzungen und Aussagen decken sich mit unserer 

Stellungnahme zum Brandschutz, die wir dem Direktor der Caritas 

Vorarlberg bereits im Mai 2007 zugesandt hatten und in der wir zügige 

und dringende Nachbesserungen forderten. Auf diese Stellungnahme 

erhielten wir, wie erwähnt, nicht einmal eine Antwort. 

 

Dass nunmehr kurz hintereinander zum zweitenmal ein  wichtiger 

Bericht durch die verantwortlichen Mitarbeiter der Caritas 

Vorarlberg bzw. deren Partnerorganisation vor Ort n icht 

ausgehändigt wurde, ist außerordentlich problematis ch, da es 

genau diese beiden Organisationen sind, die die Exi stenz wichtiger 

Brandschutzbestimmungen in Cuenca zunächst gegenübe r uns 

und der Öffentlichkeit in Vorarlberg völlig geleugn et haben und 

diese anschließend gar nicht oder nur vollkommen un zureichend 

umgesetzt haben.  Dadurch werden seit nunmehr fast zwei Jahren etwa 

40 Kinder erheblichen Risiken ausgesetzt. Das Verhalten nicht nur der 

verantwortlichen Mitarbeiter der Caritas Vorarlberg, sondern auch der 

Mitarbeiter der Pastoral Social vor Ort, gefährdet in hohem Maße Kinder 

und Mitarbeiter des Kinderprojektes CORFRA.  

 

Neben diesen mittlerweile lange bekannten gravierenden 

Sicherheitsmängeln kommt zwischenzeitlich hinzu, dass Dächer undicht 

sind und sich nun auch noch Schimmel in den Kinderzimmern breit 

macht und zwar großflächig und so stark, dass der Schimmelgeruch 

unserem Architekten schon bei Betreten eines Appartements massiv in 

die Nase drang. 
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Bilder April 2008: 
 
Undichtes Dach im Kinderhaus (links) und großflächiger  Schimmelbefall an einer 
Kinderzimmerwand (rechts). 

 

 

Es handelt sich bei den Gebäuden um reine Holzskelettbauten, bei 

denen Feuchtigkeit und Schimmel erhebliche Auswirkungen auf die 

Gebäudestatik haben können. Schimmelsporen sind zudem gerade für 

Kinder in erheblichem Maße gesundheitsgefährdend. 

 

Zusammenfassend mussten wir feststellen, dass außerordentlich 

dringliche Maßnahmen, bei denen für die Kinder Gefahr im Verzug ist, 

von den Mitarbeitern der Caritas Vorarlberg entweder gar nicht 

angegangen werden oder aber weiter aktiv verschleppt und verharmlost 

werden. Die gegenüber uns und der Vorarlberger Öffentlichkeit 

getätigten Äußerungen durch Mitarbeiter der Caritas Vorarlberg sind 

geeignet, bewusste Falschinformationen zu verbreiten. Wir mussten vor 

Ort feststellen, dass die gesamte technische Projektimplementierung 

entweder gar nicht oder völlig ungeordnet läuft. Zum großen Teil läuft sie 

schlichtweg überhaupt nicht, wie beim Trinkwasser, was für die Kinder 

gesundheitsbedrohend ist und bereits Krankheiten zur Folge hatte. Auch 

die Fäkalienentsorgung ist bis heute nicht angegangen worden, mit 

ebenfalls sehr großen Gesundheitsgefahren für die Kinder. Zum anderen 

Teil läuft die Implementierung vollkommen schleppend, wie beim 

Brandschutz, ohne auch nur die einfachsten Dinge, wie die Installation 

von Rauchmeldern, sofort umzusetzen. 

 

Wir halten es für hochproblematisch, dass eine Orga nisation, die 

sich „Auslandshilfe“ der Caritas Vorarlberg nennt, seit nunmehr 

über zwei Jahren den dringenden Bitten um Basis-Bra ndschutz und 
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Basis-Hygiene nicht nachkommt. Die ersten Kinder ha ben hiervon 

Krankheiten davon getragen.  

 

Der Leiter einer Auslandshilfe, wie Herr Hagleitner -Huber, muss 

Sicherheitsbedenken einer Fach-Hilfsorganisation so fort 

nachgehen. Nicht erst auf massivsten öffentlichen D ruck. Wenn er 

in der Folge Widersprüche zwischen behördlichen Ste llungnahmen 

und substanziellen Stellungnahmen einer Fach-Hilfso rganisation 

erkennt, muss er diese im Interesse der Kindersiche rheit und 

Kindergesundheit sofort detailliert und fachlich ve rsiert klären und 

zwar mit den Stellen, die dafür auch zuständig sind  und dies in der 

Praxis auch sicherstellen können, wie Feuerschutz- und 

Hygienebehörden. Er muss an seine Arbeit Standards ansetzen, die 

nach dem Stand der Technik im Land und nach interna tionalen UN-

Forderungen einen optimalen Sicherheitsstandard für  die Kinder 

gewährleisten. Tut er dieses nicht, ist er ohne Fra ge falsch an 

seinem Platz. Gefährlich wird es, wenn er zudem bes tehende und 

offensichtliche Gefahren auch noch verharmlost und verschleppt.  

 

Auch der Direktor der Caritas Vorarlberg, Herr Pete r Klinger, ist 

seinen Kontrollaufgaben leider nicht nur nicht nach gekommen, 

sondern hat, wie Herr Hagleitner-Huber, die Öffentl ichkeit in 

Vorarlberg bis hin zu einzelnen Redakteuren wissent lich falsch 

informiert und falsche Tatsachen suggeriert. Er hat  mehrfach 

öffentliche Behauptungen geführt, die in keiner Wei se der Wahrheit 

entsprachen und dadurch erhebliche Kindergefahren e rst 

verharmlost, dann verschleppt und schließlich versc hleiert. Er hat 

öffentlich verlauten lassen, Architekten über Grenz en fordere 

europäische Maßstäbe in Ecuador, obwohl wir ihm meh rfach 

geschrieben hatten, dass exakt dieses nicht der Fal l ist, sondern 

dass es um Basissicherheit geht. Welch’ geringe Ken ntnis die 

verantwortlichen Mitarbeiter der Caritas Vorarlberg  in Bezug auf 

internationale Mindeststandards und Sicherheitsstan dards in 

Ecuador haben, mussten wir dann vor Ort feststellen . 
 
Nach der Sichtung, mit welcher Unkenntnis bezüglich  geltender 

Mindestanforderungen an die sichere Unterbringung v on Kindern 

hier agiert wurde und wie sie leider bis heute auch  aktiv 

verharmlost, verschleppt und verschleiert wurde, ha lten wir bei der 
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Auslandshilfe der Caritas Vorarlberg rasche persone lle und 

strukturelle Veränderungen für unvermeidbar.  

 
Für das Land Vorarlberg ergibt sich bei solchen Kooperationen das 

große Problem, dass sein Ansehen und seine Außenwirkung bei 

Institutionen in Ecuador und auch bei den UN-Organisation für 

Gesundheit und Entwicklung erheblichen Schaden nehmen können. Wir 

halten es für sehr problematisch, wenn das Land Vor arlberg in 

Projekte involviert wird, in denen nicht einmal abs olute 

Mindeststandards von UN-Organisationen zum Schutz d er 

Kindergesundheit und regional gültige Sicherheitsst andards 

eingehalten werden.  Das Land Vorarlberg sollte hier unbedingt 

anderen Maßstäben verbunden bleiben. 

Das Agieren von Herrn Gerhardt Hagen schließlich, vom Amt der 

Vorarlberger Landesregierung, der uns, trotz detaillierter Hinweise auf 

erhebliche Kindergefährdungen vor Ort, nicht einmal mehr antwortete, 

wirft ganz sicher ebenfalls erhebliche Fragen auf, die das Land 

Vorarlberg dringend klären sollte. 
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3. Mietvertrags- und Projektsituation 
 

Neben den technischen Problemen kommen auch noch mietvertragliche 

Probleme hinzu. Der Mietvertrag findet sich in der Anlage zu diesem 

Bericht (siehe Anhang Seite 33 und 34). 

 

Das Gelände wird an das Kinderprojekt nur vermietet und zwar zunächst 

befristet auf 5 Jahre, mit der rein vermieterseitigen Option auf 

zweimalige Verlängerung um jeweils 10 Jahre. Der Mieter hat hier 

gemäß Vertrag keinerlei Mitsprachemöglichkeit oder ähnliches. Hinzu 

kommt ein jährliches, außerordentliches Kündigungsrecht des 

Vermieters, sollten, Zitat Mietvertrag: „Evaluierungen zeigen, dass das 

Programm nicht zufriedenstellend funktioniert.“ (Klausel 10 Absatz 4 

Mietvertrag). Was „zufriedenstellend“ heißt oder wie es definiert wird, ist 

nirgendwo erwähnt. Der Mieter weiß gemäß Mietvertrag nicht einmal, 

was überhaupt evaluiert wird. Faktisch können dadurch völlig beliebige 

Kündigungsgründe angeführt werden. 

Durch diese Situation entsteht folgendes Problem: Das Kinderprojekt 

kann keine nachhaltige Planung betreiben. Es lebt von Jahr zu Jahr. Das 

ist gerade für Kinderprojekte außerordentlich kontraproduktiv. Es 

entsteht durch die Regelungen ferner eine sehr große Abhängigkeit der 

Mieterin vom Vermieter. Das ist genau das, was moderne 

Entwicklungszusammenarbeit in jedem Fall zu verhindern sucht. 

Dringende Bitten von Architekten über Grenzen, 

Entwicklungspartnerschaft auf Augenhöhe herzustellen und über den 

Mietvertrag abzusichern, lehnten die verantwortlichen Mitarbeiter der 

Caritas Vorarlberg gegenüber Architekten über Grenzen mehrfach ab. 

 

Weitere Probleme aus den mietvertraglichen Regelungen kommen 

hinzu: Die Miethöhe ist für 5 Jahre zwar auf 15 US Dollar im Monat 

begrenzt. Danach kann die Miethöhe für das Grundstück aber an realen 

Mietkosten in dieser Zone angeglichen werden, wenn es möglich ist, die 

Mietkosten aus Einnahmen des Kinderprojektes zu bezahlen (Klausel 3 

Mietvertrag). Bei einem Grundstück von etwa 20.000 Quadratmeter 

Fläche kann das erhebliche Größenordnungen erreichen. 

Diese Regelungen führten zunächst einmal dazu, dass sich die externen 

Hilfsvereine, die dieses Projekt unterstützen, die Frage stellen mussten, 

inwiefern ihre Spenden an das Projekt als wirtschaftliche Einnahmen 

gewertet werden könnten. Denn dieses würde bedeuten, dass die 



 25

Spenderinnen und Spender die Mietkasse des Anlagen-Eigentümers 

subventionieren und nicht das Kinderprojekt unterstützen. Durch diese 

Vertragsklausel war die Spendenunterstützung durch die externen 

Hilfsvereine, die in Kenntnis dieses Sachverhalts w aren, über ein 

Jahr lang blockiert , bis die Caritas Vorarlberg endlich eine schriftliche 

Bestätigung sandte, dass die Spenden der externen Hilfsvereine nicht 

als wirtschaftliche Einnahmen gewertet würden.  

 

Obwohl momentan nur eine befristete Vermietung über 5 Jahre 

vereinbart ist, ist der Mieter für sämtliche Instandhaltungen 

verantwortlich. Muss er also beispielsweise ein Dach neu eindecken 

(erste Schäden an den Dächern haben wir in diesem Bericht benannt), 

besteht für den Mieter ein sehr hohes Kostenrisiko. Denn muss er das 

Gelände nach 5 Jahren, respektive – aufgrund der außerordentlichen 

Kündigungsmöglichkeit des Vermieters – sogar deutlich früher wieder 

räumen, erhält er für die geleisteten Instandsetzungsmaßnahmen 

gemäß dem Mietvertrag keinerlei Entschädigung (Klausel 5, 

Mietvertrag). Von dieser Instandhaltungsverpflichtung wird der Mieter 

nicht einmal entlastet, wenn er eine Miete in realer Höhe zahlt. Nach 

dem gegenwärtig vorliegenden Mietvertrag, zahlt er in diesem Fall eine 

Miete in voller Höhe und kommt zusätzlich auch noch für sämtliche 

Instandhaltungsmaßnahmen auf.   

 

Hier kann seitens Architekten über Grenzen nur festgestellt werden, 

dass solche Regelungen völlig unverantwortlich sind und in der 

modernen Entwicklungspartnerschaft selbstverständlich international 

vermieden und klar geächtet werden. 

 

Für den Mieter ergibt sich darüber hinaus das Problem, dass er heute 

schon Instandhaltungsmaßnahmen überhaupt nicht tragen kann, da das 

Kinderprojekt heute bereits ein geschätztes jährliches Defizit im 

fünfstelligen US-Dollar-Bereich aufweist. Werden dann dringende 

Instandhaltungsmaßnahmen notwendig und können sie nicht ausgeführt 

werden, gefährden sie direkt die Sicherheit der Kinder. 

 

Für das Land Vorarlberg wiederum ergibt sich das Pr oblem, dass 

die investierten 15.000 Euro öffentlicher Steuermit tel nach dem 

vorliegenden Mietvertrag bereits nach 5 Jahren nich t mehr 

zweckgebunden genutzt werden müssen, im Zweifel sog ar nach 
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noch kürzerer Zeit nicht mehr, sondern das Gelände durch den 

Vermieter dann beliebig anderweitig vermietet werde n kann.   

 

Dass unsere diesbezüglichen, ernsten Bedenken leider mehr als 

begründet sind, zeigte uns ein Schreiben eines Kollegen von Herrn 

Hagleitner-Huber, hauptamtlicher Mitarbeiter eines anderen Caritas-

Verbandes, der uns in seiner Eigenschaft als Vorsitzender eines Vereins 

schrieb, den die Caritas Vorarlberg als Ansprechpartner für 

Auslandsaufenthalte auf ihrer eigenen Internetseite führt. In diesem 

Schreiben an unsere Organisation, betrachtet er die Option der 

Zweckentfremdung öffentlicher Mittel offensichtlich als völlig legitim. 

Nachdem er zunächst sachlich falsche Behauptungen aufstellt und uns 

dann massiv vorwirft, dass wir die Angelegenheit an die Öffentlichkeit 

gebracht hätten, schreibt er uns, Zitat: 

 

„Für die Kinder von CORFRA wäre nichts erreicht, wenn das Erzbistum 

Cuenca (...) zu dem Ergebnis käme, die Anlage einer anderen Nutzung 

zuzuführen.“ 

 

Und dann wörtlich: 

 

„ – den Kindern blieb die Rückkehr in die früheren unsicheren 

Verhältnisse.“ 

 

Im Klartext. Vom Vorsitzenden eines Vereins, zu dem Herr Hagleitner-

Huber offizielle und enge Kontakte pflegt, erhalten wir Post mit folgender 

Logik: Eine Organisation, die sich „Auslandshilfe“ der Caritas Vorarlberg 

nennt, und die zunächst einmal nicht in der Lage ist, eine ordentliche 

technische Projektimplementierung unter Berücksichtigung wichtiger 

lokaler und internationaler Sicherheitsaspekte durchzuführen, 

beansprucht für das Kinderhausprojekt Steuermittel in Höhe von 15.000 

Euro aus öffentlichen Kassen. Und weil sie die technische 

Projektimplementierung nicht in den Griff bekommt, wird gegenüber uns 

offen die Option der Zweckentfremdung öffentlicher Mittel erörtert. Die 

Konsequenzen nach dieser Logik tragen die Schwächsten vor Ort, 

nämlich die Kinder. 

Dass solche Überlegungen ganz offen und schriftlich gegenüber uns 

erwogen werden, zeigt, in welcher Situation sich das Projekt gemäß 

Mietvertrag rein rechtlich momentan tatsächlich befindet. Denn gemäß 
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vorliegendem Mietvertrag ist die Zweckentfremdung öffentlicher Mittel in 

dieser Form tatsächlich durchführbar. Wir haben dem Verfasser des 

Briefes zwischenzeitlich ausführlich und detailliert geantwortet und die 

Antwort auch Herrn Hagleitner-Huber zur Kenntnis gesandt, da er sich 

selbst von diesem Brief gegenüber uns zu keinem Zeitpunkt schriftlich 

und klar distanziert hat, obwohl auch ihm das Schreiben zuging.  

 

Mehrfache Bitten von Architekten über Grenzen, diese vertraglichen 

Regelungen umgehend zu ändern, lehnten die Mitarbeiter der Caritas 

Vorarlberg ab.  

 

Ein weiteres großes Problem ist die Thematik der Gebäudeversicherung. 

Der Mieter wird gemäß Mietvertrag zum Abschluss einer 

Gebäudeversicherung und der Beitragszahlungen verpflichtet. 

Monatelang war die Anlage ohne jede Versicherung, w eil die 

Mieterin, das Kinderprojekt, eine solche Versicheru ng schlicht 

nicht tragen konnte.  Es ist grundsätzlich international vollkommen 

unüblich eine Gebäudeversicherung vom Eigentümer auf den Mieter 

abzuwälzen. Hinzu kommt, dass die Versicherungsbeiträge, die vom 

Mieter zu entrichten wären aber ohnedies verlorenes Geld wären, da 

angesichts der auf dem Gelände nicht eingehaltenen 

Brandschutzbestimmungen im Brandfall schlicht keine 

Versicherungsdeckung bestünde. 

Die verantwortlichen Mitarbeiter der Caritas Vorarlberg, die persönlich 

und ganz wesentlich auf diesem Mietvertrag bestanden (entsprechende 

E-Mails liegen Architekten über Grenzen vor), erwarten vom Mieter, 

dass er eine Gebäudeversicherung abschließt, was an sich schon 

absurd genug ist, kommen dann aber noch nicht einmal dringend 

notwendigen sicherheitstechnischen Nachbesserungen nach, damit eine 

solche Versicherung im Schadensfalle überhaupt greifen kann. Sie 

machen damit nicht nur zu zahlende Versicherungsbeiträge des Mieters 

völlig wirkungslos, sondern sie riskieren im Schadensfall auch noch den 

Verlust eines sechsstelligen Spendenbetrags sowie der Landesmittel 

des Landes Vorarlberg, die für dieses Objekt aufgebracht wurden. 

Zwischenzeitlich gab es hier anscheinend endlich ein Einsehen und 

nach eigener Auskunft hat nun die Caritas Vorarlberg, respektive deren 

Vor-Ort-Partner, eine Versicherung abgeschlossen. Das Problem aber 

bleibt natürlich im vollen Umfang bestehen. Erstens ist die Regelung im 
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Mietvertrag nicht auch formal zurückgenommen worden, zweitens bleibt 

das Deckungsproblem bestehen: 

 

Für das Anwesen besteht aufgrund der benannten 

Sicherheitsmängel auch gegenwärtig kein Versicherun gsschutz. 

Brennt es nieder, wird es keine Versicherungsleistu ngen geben. 

Auch die Mittel des Landes Vorarlberg wären dann ve rloren. 

Würden die verantwortlichen Mitarbeiter der Caritas  Vorarlberg 

auch gegenüber dem Versicherer wissentlich die durc h Architekten 

über Grenzen und die Feuerwehr von Cuenca benannten  

Sicherheitsmängel auf dem Gelände verschweigen, ent stünde ein 

mehr als ernstes rechtliches Problem gegenüber dem Versicherer.  

 

Die mietvertraglichen Regelungen zeigen insgesamt, dass auf die 

Projektsituation des Kinderhauses, wie sie sich momentan vor allem 

auch wirtschaftlich darstellt, überhaupt nicht eingegangen wurde. Das 

Kinderprojekt finanziert sich durch einen Mix verschiedener 

Spendenmittelgeber. Diese Spenden reichen insgesamt aber nicht aus, 

um den jährlichen Projekthaushalt zu decken. Die laufenden 

Betriebskosten haben eine geschätzte Unterdeckung im mittleren 

fünfstelligen US-Dollar-Bereich. Dieses war den Mitarbeitern der Caritas 

Vorarlberg bekannt. Trotz dieses Sachverhalts gab es zu keinem 

Zeitpunkt eine umfassende Projektanalyse und Follow-Up-Betrachtung 

durch die Mitarbeiter der Caritas Vorarlberg, sonst hätte auch der 

Mietvertrag völlig anders ausfallen müssen. Offensichtlich lag der 

Projektansatz der Mitarbeiter der Caritas Vorarlberg nur darin, ein 

Gebäude für eine Partnerorganisation zu erwerben, die dieses dann an 

das Kinderhausprojekt vermietet bzw. bereits nach 5 Jahren oder auch 

früher anderweitige Vermietungsoptionen ziehen kann.  

Trotz dieser Faktenlage schrieb uns der Direktor der Caritas Vorarlberg, 

Peter Klinger, am 28.11.2006 wörtlich, Zitat: 

 

„Auch in Zukunft sind die (...) Partner sehr daran interessiert dass diese 

Arbeit kontinuierlich, auf guter pädagogischer und ethischer Grundlage 

aber auch wirtschaftlicher Grundlage gesichert werden kann.“ 

 

Von einer wirtschaftlichen Grundlage oder Grundsicherung des 

Projektes kann keine Rede sein. Wir haben es aktuell nicht mit einem 

technisch und wirtschaftlich vernünftig implementierten Projekt zu tun, 
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das langfristig planen kann, sondern mit dem exakten Gegenteil. Das 

muss dringend beendet werden. 

 

Das Projekt benötigt dringend eine nachhaltige und langfristige 

technische, und wirtschaftlichen Projektplanung und                          

–budgetierung, um auch finanzielle Rückstellungen v or Ort bilden 

zu können, damit im Notfall schnell gehandelt werde n kann.  

 

Aus einem offensichtlich reinen Verwaltungsvorgang der 

verantwortlichen Mitarbeiter der Caritas Vorarlberg muss endlich ein 

nachhaltiges Projekt geformt werden. Dazu ist es auch notwendig, dass 

die verantwortlichen Mitarbeiter der Caritas Vorarlberg sich mit allen 

Spendenmittelgebern an einen Tisch setzen und sich mit diesen auch 

langfristig abstimmen. Das ist Basis eines jeden effizienten 

Spendenmitteleinsatzes. Auch dieses ist bislang nie erfolgt. Obwohl das 

Projekt durch externe Hilfsvereine überhaupt erst angestoßen wurde, die 

essentielle Hilfsbeiträge geleistet haben und mit denen dringend im 

Sinne einer guten Koordination gesprochen werden muss, ignoriert 

Peter Klinger dies wissentlich. Nachdem wir ihn darauf hinwiesen, dass 

eine solche Abstimmung außerordentlich wichtig ist, schrieb er uns am 

28.11.2006, Zitat: 

 

„Bei dem o.a. Projekt sind aus unserer Sicht 3 Partner beteiligt: Der 

Verein Corfra/Cuenca/Ecuador, die Pastoral Social/Cuenca/Ecuador 

sowie die Caritas der Diözese Feldkirch/Vorarlberg/Österreich.“ 

 

Er anerkennt damit nicht, dass sich um die Unterstützung des Projekts 

gleich mehrere externe Hilfsvereine bemühen, deren Hilfe abgestimmt 

werden muss, wenn eine erfolgreiche Implementierung und ein 

effizienter Mitteleinsatz gelingen soll.  

 

Es waren Architekten über Grenzen, die alle Mittelgeber dreimal 

einluden und um einen Tisch versammelten, um die geplante Hilfe 

effektiv und effizient abzustimmen. Nicht ein einziges Mal  haben sich 

die Mitarbeiter der Caritas Vorarlberg um eine solche Abstimmung aller 

Beteiligten bemüht. 
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4. Forderungen von Architekten über Grenzen e.V. 
 

Aufgrund der ausführlich dargelegten und detailliert belegten 

Sachverhalte stellt Architekten über Grenzen folgende Forderungen: 

 

1. Architekten über Grenzen fordert die Parlamentarier des Landtags 

von Vorarlberg auf, direkt oder über die zuständige Landesrätin Dr. Greti 

Schmid und das Landesamt umgehend die erforderlichen 

Nachbesserungen bei der Auslandshilfe der Caritas Vorarlberg 

einzufordern. Hierbei muss die Auslandshilfe der Caritas Vorarlberg 

sofort das dazu notwendige Budget offen legen und bereit stellen, 

außerdem zwingend einen zeitlichen Umsetzungsplan schriftlich offen 

legen und den Projektfortschritt fortlaufend fotografisch dokumentieren 

und öffentlich vorlegen. 

Diese Maßnahmen dulden keinerlei Aufschub, es ist G efahr im 

Verzug. Die verantwortlichen Mitarbeiter der Auslan dshilfe der 

Caritas Vorarlberg wissen dies seit fast zwei Jahre n! 

 

2. Aufgrund der sehr schlechten Erfahrungen mit der jahrelangen 

Verschleppung von Maßnahmen und der Suggerierung falscher 

Tatsachen durch Mitarbeiter der Caritas Vorarlberg selbst noch 

gegenüber der Öffentlichkeit in Vorarlberg, muss die zügige und sichere 

technische, vertragliche und wirtschaftliche Projektimplementierung in 

jedem Fall durch wirksame und dauerhafte öffentliche Kontrolle 

gewährleistet werden.  

 

3. Architekten über Grenzen fordert die Landesregierung von Vorarlberg 

auf, bei der Caritas Vorarlberg umgehend die Aushändigung des 

Eigenberichtes der Caritas Vorarlberg wie auch des 

Brandschutzberichtes der Feuerwehr von Cuenca an Architekten über 

Grenzen einzufordern, damit diese Berichte schnellstmöglich transparent 

und unabhängig geprüft und mit umzusetzenden Maßnahmen 

abgestimmt werden können.  

 

4. Architekten über Grenzen fordert die Landesregierung des Landes 

Vorarlberg auf, eine Nachbesserung des Mietvertrages durchzusetzen, 

damit die Geldmittel zweckorientiert eingesetzt bleiben und das vom 

Land geförderte Kinderprojekt endlich sicher und langfristig planen kann 
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und auch andere, extern unterstützende Hilfsvereine Planungssicherheit 

haben. 

 

5. Das Projekt benötigt dringend eine nachhaltige technische und 

wirtschaftliche Projektplanung und –budgetierung über die auch 

zwingend finanzielle Rückstellungen vor Ort gebildet werden müssen, 

damit im Notfall schnell gehandelt werden kann. Das Projekt benötigt 

eine Grundsicherung und muss endlich von einem reinen 

Verwaltungsvorgang zu einem Projekt geformt werden. 

 

6. Die Auslandshilfe der Caritas Vorarlberg schreibt auf ihrer 

Internetseite, dass sie in Projekten in 10 Ländern weltweit tätig ist. 

Nachdem was wir in nur einem Projekt erlebt und gesehen haben, 

scheint es uns zwingend notwendig, dass das Land Vorarlberg 

mindestens diejenigen Projekte, in die es öffentliche Steuermittel gab, 

sehr rasch und deutlich substanzieller untersucht, als dies im 

vorliegenden Projekt getan wurde.  

 

7. Da die Mitarbeiter der Auslandshilfe der Caritas Vorarlberg, Herr 

Martin Hagleitner-Huber und Frau Irene Kurz von Anbeginn an über die 

Probleme vollumfassend informiert waren und sie wissentlich 

verharmlost, verschleppt und schließlich auch noch verschleiert haben, 

fordern wir das Land Vorarlberg auf, bei zukünftiger Mittelvergabe 

andere Personalverantwortlichkeiten zu verlangen. Noch im Februar 

2008 waren beide Mitarbeiter nach unserer Kenntnis vor Ort auf dem 

Gelände und sahen die beschriebenen Zustände, unternahmen aber 

erneut nichts, um die Situation sofort zu ändern, sondern konzentrierten 

sich wiederum nur darauf, sie selbst entlastende Papiere anzufordern. 

Die gegenwärtig verantwortlichen Mitarbeiter haben auch weder einen 

technischen, noch einen medizinischen oder einen ökonomischen 

Ausbildungshintergrund. Das ist bei Projekten dieser Art – wie gesehen 

– sehr schnell ein großes Problem, vor allem dann, wenn die eigenen 

Defizite nicht erkannt werden und externer Sachverstand nicht 

umfassend und frühzeitig einbezogen wird. 
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Wir müssen und wir können erwarten, dass internationale 

Gepflogenheiten, Mindeststandards und Regeln der 

Entwicklungszusammenarbeit respektiert und eingehalten werden. Wir 

möchten die Landtagsabgeordneten und die Landesregierung in 

Vorarlberg bitten, sich dieser Sache ernsthaft anzunehmen und das 

Projekt langfristig im Auge zu behalten. Auch wir werden dies tun. 

Das Verhalten der Mitarbeiter der Auslandshilfe der Caritas Vorarlberg 

schadet dem Namen und dem Ansehen der Organisation Caritas aufs 

Schwerste und erschüttert das Vertrauen der Spenderinnen und 

Spender in die Befähigung einer „Auslandshilfe“ und ihre Mitarbeiter 

zutiefst und nachhaltig. 

 

Im vorliegenden Fall hat durch das Verhalten der Mitarbeiter der 

Auslandshilfe der Caritas Vorarlberg auch das Ansehen des Landes 

Vorarlberg im Ausland erheblichen Schaden genommen. 

 

Nach unserer Überzeugung wird die Auslandshilfe der Caritas 

Vorarlberg personell und strukturell völlig neu aufgestellt werden 

müssen, wenn sie das Vertrauen der Spendenöffentlichkeit in Vorarlberg 

nach diesen sehr schweren Vorfällen ernsthaft zurückgewinnen will. Die 

Spendenöffentlichkeit in Vorarlberg hat ganz grundsätzlich und sehr klar 

ein Anrecht darauf, über die Vorgänge unterrichtet zu werden und zu 

erfahren, wie die Auslandshilfe der Caritas Vorarlberg im vorliegenden 

Fall gearbeitet hat, um sich ein eigenes, unabhängiges Urteil bilden zu 

können und eigene Haltungen daraus abzuleiten. 

 

Architekten über Grenzen e.V. 

Im Mai 2008 
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Anhang 
 

Anlage 1: 

 

MIETVERTRAG 
 
VERTRAGSHINTERGRUND 
 
Die Vicaría de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cuenca , ist eine Institution 
der katholischen Kirche, die eigene Projekte und von anderen Institutionen finanzierte 
Projekte zu sozialen Zwecken durchführt. 
 
Die Stiftung Corazones Fraternos CORFRA  ist eine Nichtregierungsorganisation, 
welche mit der Vereinbarung Nº000146 mit dem Gesundheitsministerium von der 
ecuadorianischen Regierung anerkannt wurde.  
 
 
VERTRAGSOBJEKT 
 
Die Vicaría de Pastoral Social ist Eigentümer der Immobilie “Cabañas Cabogana”, die 
im Kanton Cuenca, Provinz Azuay, Ecuador, liegt. Diese Immobilie umfasst ein 
Grundstück von 22.300 m² und die folgenden Gebäude: 8 kleine Häuser, ein 
Hauptgebäude, einen Konferenzsaal.  
 
Die Stiftung CORFRA möchte diese Immobilie mieten, um dort ihr Programm 
“Betreuung und Begleitung von in Not geratenen Kindern und Jugendlichen” 
durchzuführen. Aus diesen Gründen vermietet die Vicaría de Pastoral Social die 
Immobilie an die Stiftung CORFRA unter den folgenden Bedingungen:  
 
1. VERTRAGSPARTNER. Am heutigen Tag (Datum einsetzen), erscheinen aus freiem 
Willen vor dem Notar (Namen einsetzen) aus dem Kanton Cuenca folgende Personen: 
Licenciado José Astudillo, Vertreter der Vicaria de Pastoral Social de Cuenca, von der 
Arquidiócesis de Cuenca dazu autorisiert, der für den hier vorliegenden Vertrag 
VERMIETER genannt wird,  und María Mercedes Valencia Hinestrosa, Direktorin der 
Stiftung Corazones Fraternos CORFRA, die vom Direktorium der Stiftung autorisiert ist, 
die für den hier vorliegenden Vertrag MIETERIN genannt wird. Diese beiden äußern 
ihre Absicht, den hier vorliegenden Mietvertrag zu unterzeichnen.  
 
2.  DER VERMIETER vermietet die o.g. Immobilie und die MIETERIN mietet die 
Immobilie, um sie zu nutzen (Grundstück 22.300 m², Gebäude und Inventar, gemäß 
der angehängten Inventarliste) Die MIETERIN verpflichtet sich, das Objekt 
ausschließlich für die Durchführung des Programms: “ Betreuung und Begleitung von in 
Not geratenen Kindern und Jugendlichen” zu nutzen 
 
3. Die Höhe der monatlichen Miete, welche der VERMIETER von der MIETERIN 
einhebt, beträgt FÜNFZEHN AMERIKANISCHE DOLLAR ( USD$ 15,00), für die ersten 
5 Jahre. Nach dieser Zeitdauer wäre es möglich, dass reale Mietkosten gezahlt 
würden, im Vergleich mit vergleichbaren Mietkosten in dieser Zone; ist es möglich, die 
Miete aus öffentlichen Geldern oder von Corfra selbst erwirtschafteten Geldern zu 
bezahlen, wird die Miete erhöht. Sollte es nicht möglich sein, reelle Mietkosten zu 
bezahlen, bleiben die Mietkosten ein symbolischer Betrag. Ein offizieller 
Wirtschaftsprüfer  wird prüfen, ob die Möglichkeit der Erhöhung der Mietkosten besteht.   
 
4. Die Mietdauer beträgt  zunächst 5 Jahre, in zweiter Instanz verlängerbar um weitere 
10 Jahre und um weitere 10 Jahre in dritter Instanz. Sollte die Pastoral Social nach 25 
Jahren das Grundstück mit den Immobilien zum Kauf anbieten, besteht für Corfra das 
Vorkaufsrecht.  
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5.  Das Grundstück und die Immobilie wird von der MIETERIN gemäß den 
Bedürfnissen ihres Programms “ Betreuung und Begleitung von in Not geratenen 
Kindern und Jugendlichen” instand gehalten, Reparaturen dafür werden von ihr 
bezahlt. Wenn Corfra das o.g. Objekt wieder an die Pastoral Social übergibt, bezahlt 
diese keine Entschädigung für diese Arbeiten. Außerdem muss Corfra bei Verlassen 
des Grundstücks dieses in einem brauchbaren Zustand hinterlassen.   
 
6. Die Verbesserungen, die auf der Immobilie zur besseren Durchführung des o.g. 
Projekts gemacht werden, werden von der MIETERIN  übernommen.  
 
7. Sollte die Stiftung CORFRA neue Gebäude auf dem Grundstück errichten wollen, 
wird dies zuerst zwischen VERMIETER UND MIETERIN abgesprochen.  
 
8. Betriebskosten wie Wasser, Strom und Telefon werden von der MIETERIN 
übernommen.  
 
9. Der VERMIETER verbietet der MIETERIN, das Grundstück und/oder die Immobilie 
unterzuvermieten. DIE MIETERIN kann jedoch alle Gebäude und Grundstücksteile 
nutzen, um dem Programm “ Betreuung und Begleitung von in Not geratenen Kindern 
und Jugendlichen” Nachhaltigkeit zu geben.  
 
10. Für die Beendigung des vorliegenden Vertrages gelten folgende Bedingungen:  
 

1. Wenn die vertraglich definierte Vertragsdauer abgelaufen ist.  
2. Sollte die Stiftung Corfra aufhören zu existieren oder das o.g. Programm 

nicht mehr durchführen.  
3. Sollte die Stiftung CORFRA die Immobilie für andere Zwecke als die hier 

definierten verwenden.  
4. Sollten die jährlich durch die Pastoral Social durchgeführten Evaluierungen 

zeigen, dass das Programm nicht zufriedenstellend funktioniert.  
5. Sollte Corfra nicht die Bedingungen des angehängten CODE OF 

CONDUCT respektieren 
 

11. Das Programm Betreuung und Begleitung von in Not geratenen Kindern und 
Jugendlichen” hat maximal 60 Begünstigte plus 18 Personen im Jahresdurchschnitt, 
die das Programm durchführen. Ein Minimum von 45 Begünstigten im 
Jahresdurchschnitt  wird betreut  
 
12. Die MIETERIN verpflichtet sich, eine Versicherung gegen Feuer und 
Naturkatastrophen abzuschließen. Im Falle eines Feuers oder einer Naturkatastrophe 
muss die Versicherung den Wert wiederherstellen, den die Immobilie vor dem Feuer 
oder der Katastrophe hatte. 
 
13. Die Mieterin ist dafür verantwortlich, dass alle gesetzlichen Vorschriften zur 
Betreibung  eines oben genannten Projektes eingehalten werden.      
 
Dieser hier vorliegende Vertrag wird mit all seinen Klauseln und Anhängen akzeptiert. 
Die Parteien unterzeichnen 3 Exemplare in Cuenca, Provinz Azuay, Ecuador, am (hier 
wird Datum eingefügt).  

 
 
Für die ARQUIDIOCESIS DE CUENCA. 
 
Licenciado José Astudillo. 
Vicaría de Pastoral Social Cuenca . 
Geschäftsführer. 
 
 
Für : La FUNDACIÓN CORAZONES FRATERNOS CORFRA. 
 
Señorita Maria Mercedes Valencia H  
Geschäftsführerin. 
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Anlage 2: 
 
Die Dokumente der folgenden Anlage 2 legte die Caritas Vorarlberg dem Amt 
der Vorarlberger Landesregierung als Übersetzung der Originale vor. Inwiefern 
Herrn Gerhard Hagen vom Amt der Vorarlberger Landesregierung auch die 
spanischsprachigen Originale vorliegen, wissen wir nicht. Wir konzentrieren 
uns daher hier auf die von der Caritas Vorarlberg vorgelegten Übersetzungen. 
Potentielle Rechtschreib-, Grammatik- und Zeichensetzungsfehler werden 
dabei übernommen um vollständig am Original der Caritas-Vorlage zu bleiben.  
 
Um Ordnung in diese Dokumente zu bringen, wird zunächst sorgfältig 
unterschieden zwischen Dokumenten, die von Sozialarbeitern oder Soziologen 
erstellt wurden und denen die von „Technikern“ erstellt wurden. Die Aussagen 
von Soziologen zu technischen Sachverhalten, etwa zur Gebäudesicherheit, 
sind vorliegend ohne jede Relevanz, da ein Soziologe zu gebäude- und 
hygienetechnischen Sachverhalten keine fachlichen Aussage treffen kann. 
Trennt man also zunächst einmal technische von soziologischen oder 
anderweitigen Papieren, bleiben von zehn vorgelegten Dokumenten der 
Caritas Vorarlberg, die in unserer Kenntnis sind, nur noch fünf übrig. Diese fünf 
Dokumente haben wir im nächsten Schritt daraufhin durchgesehen, ob sie von 
einem offiziellen Vertreter einer offiziellen Institution erstellt wurden oder nicht. 
Bei dieser Durchsicht stellte sich heraus, dass von den verbliebenen fünf 
Dokumenten nur zwei von Vertretern offizieller Institutionen erstellt worden 
waren. Die drei anderen Papiere stammen von nicht offiziellen und 
institutionellen Personen. Unter anderem fanden sich Dokumente vom 
Geschäftsführer einer Kanalbaufirma genauso wie vom Geschäftsführer einer 
Elektrofirma. Der Geschäftsführer der Kanalbaufirma legte nichts weiter vor, als 
ein Angebot für einen Kanalbau für 116.788,81 US-Dollar, was im Rahmen 
einer Sicherheitsüberprüfung nicht evident ist. Der Geschäftsführer der 
Elektrofirma wiederum hält sich mit inhaltlichen Beurteilungen komplett zurück, 
sondern versucht sich in neutralen Sachaussagen. Aber selbst hierbei trifft er 
Aussagen, die im offenen Widerspruch zu Bildmaterial stehen, dass den 
Mitarbeitern der Caritas Vorarlberg seit Mai 2007 detailliert vorlag (siehe 
unten), sowie Zuständen, die sie vor Ort mit eigenen Augen sehen konnten. Es 
stand ferner in offenem Widerspruch zu dem, was uns eine Elektrofirma, die wir 
im April 2008 auf dem Gelände antrafen, zu der vollkommen desolaten 
Elektroinstallation berichtete.  
 
 

 
Aufnahmen der Elektroinstallation kurz nach Einzug der Kinder, Ende 2006. Vollkommen 
desolate Installationen stellen Lebensgefahr für die Kinder dar. 
 
 



 36

Wenn der Leiter einer Auslandshilfe und sein Vor-Ort-Partner solche 
Widersprüche und desolaten Zustände nicht sofort erkennen, wirft das ganz 
andere Fragen bezüglich ihrer Befähigung auf. 
Unter den drei aussortierten Papieren fand sich schließlich ein nicht einmal 
zwei Seiten umfassendes Papier eines Architekten, in dem er im Wesentlichen 
eine reine Sachbeschreibung abliefert ohne auf irgendwelche 
Sicherheitsaspekte überhaupt einzugehen, geschweige denn detailliert. Ferner 
behauptet die Caritas folgende mündliche Äußerung des Architekten: 
 
„Mündlich wurde uns vom Architekten am 22. Februar 2008 bestätigt, dass die 
Gebäude allen ‚Normas, reglamentois y ordenanzas para las construcciones 
en el Ecuador’, also allen Gesetzen und Vorschriften für Gebäude in Ecuador 
entsprechen.“  
 
Diese Aussage wäre schon deswegen glatt falsch, weil das Gebäude gleich in 
mehrfacher Hinsicht nicht einmal die örtlich geltenden 
Feuerschutzbestimmungen einhält. Die in Cuenca geltenden 
Baubestimmungen liegen Architekten über Grenzen vor. Da es sich bei der 
angeblichen Aussage des Architekten auch nur um einen mündlichen Vorgang 
handelt, ist hier mit der Bewertung ohnedies Vorsicht geboten. 
Die Feuerwehr von Cuenca stellte, wie schon im Bericht erwähnt, im April 2008 
bei einer durch uns veranlassten Vor-Ort-Begehung fehlende Rauchmelder, 
fehlende Feuerlöscher, fehlende Fluchtwege / Markierungen, fehlende 
Belüftungen und anderes fest. Generell äußerte sie zu den Gebäuden: 
 
„...außerdem besteht ein hohes Brandrisiko in diesen Gebäuden.“ 
 
Die beiden noch verbleibenden Papiere von Vertretern offizieller 
Organisationen schließlich sind Papiere von Institutionen, die vorliegend gar 
keine brand- und hygienetechnische Zuständigkeit haben. 
Damit bleiben von zehn durch die Caritas Vorarlberg  vorgelegten 
Papieren, die zu unserer Kenntnis gelangten, exakt null übrig, die für eine 
offizielle Gefahrenanalyse glaubhaft und substantie ll wären.  
 
Ungeachtet dieser kaum zu glaubenden Tatsache analysieren wir nachfolgend 
einmal die letzten beiden Papiere, die wenigstens von irgendwelchen offiziellen 
Institutionen stammen (siehe nächste Seite). 
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Vorgelegtes Papier Nr. 1: 
 
MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social) 
 
Am 20. Februar 2008 wurde von einem Techniker der Regionalstelle des 
Sozialministeriums von Azuay, eine Inspektion bei den Cabanas de Cabogana 
durchgeführt. Dort führt die Stiftung CORFRA ein Kinderbetreuungsprojekt 
durch, in familienähnlichen Wohneinheiten. Dieses Gelände befindet sich in der 
Pfarre Sayausí, im Kanton Cuenca. 
 
Die Infrastruktur, wo das Projekt durchgeführt wird, stellt zum derzeitigen 
Zeitpunkt keinerlei Gefahr im Verzug für die Kinder und Jugendlichen dar. 
 
Dies ist die Wahrheit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
(unterzeichnet + gestempelt1)  (unterzeichnet + gestempelt2) 
Soc. Homero Serrano   Vizelandesrätin 
Techniker MIES    des Sozialministeriums 
 
 
Kommentar vorgelegtes Papier Nr. 1: 
 
Das Papier führt nur einen einzigen Satz zu den technischen Umständen. In 
diesem einen einzigen Satz wird von Infrastruktur gesprochen. Hierzu ist 
festzuhalten, dass das Gelände über keinen Kanalisationsanschluss verfügt, 
sondern nur über eine viel zu kleine Sickergrube (siehe Bericht), die jedem, der 
das Gelände betritt sofort auffällt. Das Gelände verfügt auch nicht über einen 
Trinkwasseranschluss. Ein Wassertransportschlauch führt verunreinigtes 
Wasser. Die Gebäude selbst weisen erhebliche Brandschutzmängel auf. Die 
Feuerwehr von Cuenca stellte, wie erwähnt, bei einer Vor-Ort-Begehung später 
fehlende Rauchmelder, fehlende Feuerlöscher, fehlende Fluchtwege / 
Markierungen, fehlende Belüftungen und anderes fest. Generell äußerte sie zu 
den Gebäuden, den ebenfalls bereits zitierten Satz: „...außerdem besteht ein 
hohes Brandrisiko in diesen Gebäuden.“  
Der ohne jeden Sachbezug angefügte Satz „Dies ist die Wahrheit“, wiederholt 
sich zudem in den von der Caritas Vorarlberg vorgelegten Papieren mehrfach, 
so wie sich auch andere Textelemente auffällig wiederholen, was die Frage 
nach Vorformulierung aufwirft. 
 
 
Fazit vorgelegtes Papier Nr. 1: 
 
Das Papier ist vollkommen nichtssagend und inhaltsleer. Es geht nicht auf 
einen einzigen Brandschutzpunkt detailliert und gründlich ein, ferner nicht mit 
einem einzigen Wort auf die desolate Trinkwasser- und Hygienesituation. Das 
hätte aufmerksamen Mitarbeitern der Caritas Vorarlberg sofort auffallen 
müssen, insbesondere nach den zahlreichen Informationen, die sie durch uns 
erhalten hatten. Sie hätten sofort nachhaken müssen. Am Nachhaken bestand 
aber offensichtlich gar kein Interesse, sondern es wurde offensichtlich nur die 
Rechtfertigung des eigenen Standpunkts gesucht. Wenn Mitarbeiter der 

                                                 
1 Nach Angabe Caritas Vorarlberg 
2 Nach Angabe Caritas Vorarlberg 
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Caritas Vorarlberg ernsthaft auf diese Weise die Prüfung ihrer 
Entwicklungsprojekte betreiben, wäre das, vorsichtig formuliert, abenteuerlich. 
 
 
 
Vorgelegtes Papier Nr. 2: 
 
Ecuadorianisches Rotes Kreuz 
Landesstelle Azuay 
 
 
Guillermo Sempértigui, Leiter der Katastrophenabteilung des Roten Kreuzes 
Azuay 
 
Bestätigt hiermit: 
 
Ich habe die Räumlichkeiten der „Cabanas Cabogana“ inspiziert, deren 
Eigentümer die Pastoral Social Cuenca ist. Ich habe großen Respekt vor der 
Arbeit, die Corfra hier in der Betreuung der Kinder leistet. Die besagten 
Räumlichkeiten verfügen über alle Voraussetzungen, was die Sicherheit und 
die Art der Räumlichkeiten angeht. Sowohl am Tag als auch in der Nacht 
herrscht höchste Sicherheitsgarantie. In der Funktion als ehrenamtlicher 
Mitarbeiter des Roten Kreuzes beglückwünsche ich dieses Projekt, das 
zugunsten der Gemeinschaft und der ärmsten Personen durchgeführt wird. 
 
Cuenca, 21. Februar 2008 
 
(unterzeichnet3) 
Guillermo Sempértegui 
Leiter der Katastrophenabteilung 
 
 
Kommentar vorgelegtes Papier Nr. 2: 
 
Hier wird ein Leiter der Katastrophenabteilung des Roten Kreuzes zitiert. Wie 
aber zu lesen ist, ist er dieses offensichtlich nur ehrenamtlich. Von seinem 
eigentlichen beruflichen Hintergrund erfährt man nichts. Die Frage also, ob er 
eine solche Einschätzung fachlich überhaupt leisten kann, ist völlig offen. Hinzu 
kommt, dass er im vorliegenden Fall auch weder offiziell noch institutionell 
überhaupt zuständig ist. Zuständig ist beispielsweise beim Brandschutz die 
Feuerwehr von Cuenca. Dies aus gutem Grund, denn bei ihr liegt die Erfahrung 
in der Brandprävention. Ohne offensichtlich aber auch nur etwas exakter 
hinzusehen oder sich mindestens mit der Feuerwehr von Cuenca 
abzustimmen, trifft er Aussagen, die seine – zumal ehrenamtlichen – fachlichen 
Kompetenzen und Zuständigkeiten völlig übersteigen. Gerademal zwei Sätze 
verwendet er auf die Sicherheit eines Gebäudes in dem etwa 40 Kinder leben. 
Zu sehr wichtigen Dingen, wie den desolaten hygienischen Zuständen äußert 
er sich gleich gar nicht. Dies widerspricht fundamental der Sorgfaltspflicht, die 
er selbst als nur ehrenamtlicher Mitarbeiter des Roten Kreuzes hätte walten 
lassen müssen. Er hätte in jedem Fall darauf aufmerksam machen müssen, 
dass für die Beurteilung der Anlage die Feuerwehr zuständig ist und er weder 
die Kompetenz noch die offizielle Befugnis dafür hat. 
Welche gravierenden Sicherheitsmängel die Feuerwehr später feststellte, 
hatten wir benannt. 

                                                 
3 Nach Angabe Caritas Vorarlberg 
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Fazit vorgelegtes Papier Nr. 2: 
 
Das Papier ist an Oberflächlichkeit nicht zu überbieten. Es ist von einem 
ehrenamtlichen Mitarbeiter des Roten Kreuzes geschrieben, der offiziell 
überhaupt nicht zuständig ist und sichtlich nicht im Ansatz die Kompetenz zur 
Beurteilung von Feuergefahren und Hygienerisiken hat. 
 
 
 
Fazit zu den vorgelegten Papieren insgesamt: 
 
Die wilde Auswahl irgendwelcher Personen zur Sicherheitsbeurteilung einer 
Kindereinrichtung in der etwa 40 Kinder leben, von denen keine einzige aus 
einer für die Brand- oder Hygienesicherheit zuständigen Institution kam, zeigt, 
dass der Leiter der Auslandshilfe der Caritas Vorarlberg Martin Hagleitner-
Huber, offensichtlich nicht einmal in der Lage ist, diejenigen Institutionen zu 
finden und sachgemäß einzuschalten, die brand- und hygienetechnisch 
zuständig sind. Das ist vor allem deswegen sehr kritisch zu sehen, weil dies 
selbstverständlich absolute Grundvoraussetzungen für sein Amt sind. Um so 
gravierender ist, dass er sich in dem Projekt zu keinem Zeitpunkt begleitenden 
baufachlichen Sachverstand einholte.  
 
Bezüglich der von ihm vorgelegten Papiere, die allesamt aus dem Februar 
2008 stammen, kurz nachdem Architekten über Grenzen mit dem Projekt an 
die Vorarlberger Öffentlichkeit ging, zeigt ganz offensichtlich, dass er auch gar 
nicht an einer objektiven Klärung der Gefahrsituation interessiert war, sondern 
ausschließlich an der Bestätigung seiner Haltung, an der er leider ohne jede 
Not und ohne jeden technischen Sachverstand festhielt und damit zwei Jahre 
lang etwa 40 Kinder gefährdete. 
Wäre er an einer offenen Gefahrklärung interessiert gewesen, hätte er die 
dafür zuständigen Behörden bereits vor Ankauf des Gebäudes im Jahr 2006 
einschalten müssen, wozu wir ihn mehrfach aufforderten. Spätestens aber 
nach unserer Brandschutzstellungnahme vom Mai 2007 hätte er umgehend 
handeln und die Feuerwehr vor Ort einschalten müssen. 
 
Dass zusätzlich einem Landesbeamten vom Amt der Vorarlberger 
Landesregierung solche augenscheinlichen Oberflächlichkeiten und 
fundamentalen Ungereimtheiten und Widersprüche nicht auffallen, obwohl wir 
ihn dezidiert, auch mit Bildmaterial, auf diese Umstände hinweisen, wirft viele 
Fragen auf, die die Vorarlberger Landesregierung sicher rasch klären sollte.  
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Anlage 3: 
 
Für eine bessere Vorstellung von der Gesamtanlage sind nachfolgend noch 
vier Bilder abgedruckt, die einen Überblick geben: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild oben: Dies ist die Straße vor dem Gelände. Von unten her kommt man 
nach längerer Anfahrt über die Erdpiste von der Stadt Cuenca. Links im Bild 
liegt das Gelände. Etwa in Bildmitte, direkt neben der Straße sieht man, sehr 
versteckt, die Giebelwand eines Fachwerkhauses. Das ist das Kinderhaus. 
Dort befindet sich auch die Einfahrt auf das Gelände. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild oben: Leichter Schwenk nach links. Durch die Bäume sieht man links 
hinten die Dächer des Haupthauses, das weiter oben auf dem Gelände steht. 
Zwischen diesem Haupthaus oben und dem Kinderhaus unten, das auf diesem 
Bild nicht mehr zu sehen ist, befinden sich auf halber Höhe Schuppen. Dort 
stand bis zum Abriss auch der einsturzgefährdete Schuppen. 
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Bild oben: Aufnahme auf dem Grundstück, von einem „Spielplatz“ hinunter auf 
das Kinderhaus, das man hinten links sieht. Parallel dahinter, also von links 
nach rechts im Bildhintergrund, verläuft die Straße, die auf den vorherigen 
beiden Bildern zu sehen war. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild oben: Links ist noch ein Torpfosten des „Spielplatzes“ zu sehen, dieser 
liegt also links und man sieht nun, das Kinderhaus im Rücken, hinauf zum 
Haupthaus. Hinter dem Haupthaus schließlich fällt das Gelände steil ab, dort 
liegt das erwähnte Waldhanggrundstück.  
 
 


